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I. Von der Diskrepanz der Partizipation in Politik und Betrieb …   
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Arbeitsverhältnis = Unterordnungsverhältnis  

„(…) Mit dem Eintritt des Arbeitnehmers entsteht ein 

Abhängigkeitsverhältnis, das den Arbeitnehmer im Arbeitsvollzug 

persönlich, betrieblich und zeitlich der Direktionsgewalt des 

Arbeitgebers unterstellt. Die betriebliche Weisungsgewalt des 

Arbeitgebers und die Massgeblichkeit seiner Zielanweisungen 

führt zur rechtlichen Unterordnung des Arbeitnehmers als 

entscheidendes Merkmal des Arbeitsvertrags. Merkmale eines 

solchen Subordinationsverhältnisses sind etwa das hohe Mass 

an Weisungsgebundenheit (…)“.  

Zürcher Obergericht, in: ZR (Blätter für die Zürcherische Rechtsprechung) 112/2013, S. 
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II) Mitbestimmung/Selbstverwaltung/Mitwirkung: Ein 

rechtspolitischer Blick zurück  

 
 

„Die Beteiligung der Arbeitnehmer am Gang ihrer Betriebe, ihres 

Berufes, der Wirtschaft im Ganzen, wird umso notwendiger und 

unausweichlicher, als der klassische Apparat der Demokratie die 

stets wachsende Macht der internationalen Riesen in der Wirtschaft, 

die auch in unserem Land vorhanden sind, nicht mehr zu 

kontrollieren und zu beherrschen vermag“.  

(Eugène Suter, zitiert nach Zimmermann, S. 301) 
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II) Mitbestimmung/Selbstverwaltung/Mitwirkung: Ein 

rechtspolitischer Blick zurück  

 

"Es ist nicht einzusehen, weshalb dort, wo der Mensch einen 

Grossteil seiner wachen Zeit verbringt, wo wesentliche 

Sozialkontakte stattfinden, wo Identität mitgebildet und über den 

Status der Gesellschaft entschieden wird, eben dieser Mensch 

keinen oder nur marginalen Einfluss auf die Ausgestaltung der 

Verhältnisse nehmen kann (…).“ 

 

(Carin Raggenbasse-Malloth, 2006)  
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II) Mitbestimmung/Selbstverwaltung/Mitwirkung: Ein 

rechtspolitischer Blick zurück  

 

„Die heute geübten und propagierten Grundsätze der 

Menschenführung im Betrieb führen über die Manipulation des 

Arbeitnehmers nicht hinaus. Sie berücksichtigen menschliche 

Anlagen ohne dem Menschlichen gerecht zu werden. Die 

Manipulation wird verfeinert, aber sie wird nicht aufgehoben“ .  

 

(Vilmar, 1971)  
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II) Mitbestimmung/Selbstverwaltung/Mitwirkung: Ein 

rechtspolitischer Blick zurück  
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 III) Arbeitnehmerpartizipation als Grund –und Menschenrecht: 

Kollektiv- und Individualrecht? 

 
 

 

Die relevanten Fragen:  

• Gibt es ein Menschenrecht auf Partizipation im Betrieb?  

• Und, steht diesem Recht dem einzelnen Arbeitnehmer bzw. der 

einzelnen Arbeitnehmerin zu?  

• Oder nur, aber immerhin, den Arbeitnehmerorganisationen, 

den Gewerkschaften? Oder nur den Arbeitnehmern im Betrieb 

als Kollektiv?  

• Wie steht es schliesslich mit der Durchsetzbarkeit dieser 

Rechte?  

• Sind sie unmittelbar anwendbar?  

• Oder begründen sie nur, aber immerhin, Verpflichtungen 

des Staates, Schritte zur Realisierung dieser Rechte zu 

unternehmen?  
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 III) Arbeitnehmerpartizipation als Grund –und Menschenrecht: 

Kollektiv- und Individualrecht? 

 
Art. 23/24 Allg. Erklärung der Menschenrechte 

UN-Pakt I / II   ILO-Abkommen  Weitere UN-Abkommen  

EMRK   Sozialcharta  

EU-Grundrechtscharta  

Bundesverfassung  

• Menschenrecht auf Gewerkschaftsgründung/Beitritt/Nichtbeitritt / Recht auf 

Kollektivverhandlung und Recht auf Streik 

• Kein justiziables Menschenrecht auf Partizipation im Betrieb (weder für Kollektive 

noch für Individuen)  

EuGH Rs C-176-12, kein 

unmittelbarer Anspruch  
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 III) Arbeitnehmerpartizipation als Grund –und Menschenrecht: 

Kollektiv- und Individualrecht? 

 
 

 

Staatliche Verpflichtungen zur Gewährung von 

Mitwirkungsrechten aus:  

• ILO-Übereinkommen Nr. 135 über Schutz und Erleichterungen für 

Arbeitnehmervertreter im Betrieb aus dem Jahre 1971 (von der Schweiz 

nicht ratifiziert)   

• ILO-Empfehlungen Nr. 94 betreffend Beratungen und Zusammenarbeit 

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Bereich des Betriebs  

• ILO-Empfehlung Nr. 129 betreffend Kommunikationen zwischen 

Betriebsleitung und Belegschaft  

Wichtigste Inhalte:  

• Arbeitnehmervertreter/innen sind zu schützen (ILO 135)  

• Zusammenarbeit zwischen ArG und AN ist zu fördern (ILO-Empfehlung 94) 

• Die Betriebsleitung muss die Arbeitnehmer/innen über wesentliche Aspekte 

des Arbeitsplatzes und des Betriebes informieren  
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 III) Arbeitnehmerpartizipation als Grund –und Menschenrecht: 

Kollektiv- und Individualrecht? 

 
 

 
Stéphane Hessel über Demokratie im Betrieb 

http://www.srf.ch/play/radio/kultur-clip/audio/stephane-hessel-ueber-demokratie-im-betrieb?id=d19670d0-1f67-45e5-bccc-0486ce91bbf4
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 IV) Status Quo an Mitwirkungsrechten, vertrags- und 

gesellschaftsrechtliche Spielräume 

 

 

Status Quo:  

- Relative schwach ausgebaute Mitwirkungsrechte  

Vertragsrechtliche Gestaltungsspielräume (zur Relativierung der 
Unterordnung):  

- GAV   

- OR 328, Pflicht die Persönlichkeit zu achten und zu schützen  

- Beschränkungen des Weisungsrechts (OR 321d)  

- Partizipation aufgrund Vertrauensprinzip (OR 1)? Stellenanzeigen als 
Vertrauensgrundlagen?   

- Schutz vor Rachekündigung (OR 336 Abs. 1 lit. d)   

Gesellschaftsrechtliche Optionen (zur Überwindung der Unterordnung):  

- Einfache Gesellschaft – Mitarbeiter/innen als Gesellschafter?  

- Kollektivgesellschaft – Mitarbeiter als Gesellschafter?  

- Aktiengesellschafter – Mitarbeiter/innen als Verwaltungsratsmitglieder?   
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 IV) Status Quo an Mitwirkungsrechten, vertrags- und 

gesellschaftsrechtliche Spielräume 

 

 
Auszüge aus Stellenanzeigen:  

 

«Sie arbeiten in spannenden Projekten mit, in denen Sie eigene 

Ideen einbringen können» 

 

«In dieser abwechslungsreichen Position tragen Sie die 

Verantwortung über komplexe business-kritische Applikationen und 

sorgen für den einwandfreien Betrieb. Ausserdem gestalten Sie die 

Applikationslandschaft des Konzerns aktiv mit»  

 



Partizipation der Arbeitnehmenden als Menschenrecht – Grund- und vertragsrechtliche Erwägungen  

4. Winterthurer Tagung zum Arbeitsrecht - Referat Kurt Pärli  
15 

 V) Da tut sich was: Beobachtungen und Ausblick  

 

Ausgabe April 02/2015  

Unternehmenskultur: Mitarbeitende wollen 

mitgestalten 

Bei Haufe-umantis werden die Füh-

rungskräfte von den Mitarbeitenden gewählt. 

CEO Marc Stoffel zieht nach zwei Jahren 

basisdemokratischer Unternehmensführung 

eine positive Bilanz. Lesen Sie mehr über 

die Vorteile einer demokratischen 

Unternehmenskultur. 

 

 14. April 2015 

Demokratie im Betrieb Arbeiter an der Macht 

 Von Oliver Ristau 

Demokratie 

http://augenhoehe-film.de/de/home/  

http://augenhoehe-film.de/de/home/
http://augenhoehe-film.de/de/home/
http://augenhoehe-film.de/de/home/
http://augenhoehe-film.de/de/home/
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http://democraticorganization.com/impressionen-konferenz-2015/  

http://democraticorganization.com/impressionen-konferenz-2015/
http://democraticorganization.com/impressionen-konferenz-2015/
http://democraticorganization.com/impressionen-konferenz-2015/
http://democraticorganization.com/impressionen-konferenz-2015/
http://democraticorganization.com/impressionen-konferenz-2015/
http://democraticorganization.com/impressionen-konferenz-2015/
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 V) Da tut sich was: Beobachtungen und Ausblick  

 
Drei Thesen zum Ausblick (und Abschluss):  

1. Umfassende Digitalisierung führt zu neuen Kommunikations- und 

Zusammenarbeitsstrukturen. Austausch von Information und Wissen ist in 

Echtzeit weltweit möglich, klassische Hierarchien stören, fehlende 

demokratische Strukturen führen zu Effizienzverlusten.  

2. Schattenseiten der Digitalisierung: Überwachungs- und Kontrollpotential, 

Vermischung zwischen Arbeitszeit und Freizeit zwischen Arbeitsort und 

privaten Räumlichkeiten. Demokratische Strukturen sind zur Verteidigung 

von Privatsphäre und Persönlichkeitsschutz unumgänglich.   

3.  Phasen der Entwicklung:  

• politische Partizipation 

• sozialstaatliche Errungenschaften  

• Beginn einer neuen Welle der Demokratisierung, die auch den Betrieb 

und die Arbeitswelt insgesamt erfasst bzw. erfassen muss  
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 V) Da tut sich was: Beobachtungen und Ausblick  

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  
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